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Öffentliches Recht. Bei der Abwägung
im Bebauungsplanverfahren muss eine
Zunahme des Straßenverkehrs von bis
zu 200 Fahrzeugbewegungen pro Tag
nicht berücksichtigt werden.

VGH Hessen, Urteil vom 17. August 2017,
Az. 4 C 2760/16.N

Anlieger muss bis zu 
200 Kfz-Fahrten pro Tag dulden
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DER FALL

Der Antragsteller wendet sich mit einem
Normenkontrollantrag gegen einen
Bebauungsplan, dessen Geltungsbereich
nur durch einen 9 m breiten Fußweg von
seinem Grundstück getrennt ist. Der
B-Plan setzt ein Allgemeines Wohngebiet
mit einer Fläche von 11.000 m2 fest, in dem
bis zu 28 Wohneinheiten entstehen kön-

nen. Das Grundstück des Antragstellers,
auf dem ein Wohnhaus steht, grenzt an die
Erschließungsstraße des Plangebiets. Der
Antragsteller begründet seinen Normen-
kontrollantrag damit, dass bei der 
Abwägung die planbedingte Zunahme 
des Straßenverkehrs nicht berücksichtigt
worden sei.
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DIE FOLGEN

Der VGH Hessen hat den Normenkon-
trollantrag als unzulässig abgelehnt. Der
Eigentümer ist gar nicht befugt, den
Antrag zu stellen, weil die planbedingte
Zunahme des Straßenverkehrs hier kein
abwägungserheblicher Belang ist. Bei der
Frage, ob der Mehrverkehr im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt werden
muss, müssen die zusätzlichen Verkehrs-
bewegungen, die Vorbelastung und die
Schutzwürdigkeit der Umgebung ermittelt
werden. Um einen nur unwesentlichen
Mehrverkehr handelt es sich in der Regel

bei bis zu 200 Fahrzeugbewegungen pro
Tag. Wird die planbedingte Verkehrszu-
nahme ermittelt, ist davon auszugehen,
dass je Wohneinheit etwa 1,5 Fahrzeuge
vorhanden sind und dass jedes Fahrzeug
2,5 Mal am Tag bewegt wird. Zusätzlich
muss Besucher- und Güterverkehr von
insgesamt zwei Fahrten pro Wohneinheit
angesetzt werden. Bei 28 Wohneinheiten
nimmt der Straßenverkehr damit um 161
Fahrzeugbewegungen zu, was die Erheb-
lichkeitsschwelle nicht übersteigt.
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WAS IST ZU TUN?

Verkehrslärm und Fragen des Rücksicht-
nahmegebots sind häufig Zankapfel bei
Projektentwicklungen. Nachbarn tragen
oft vor, durch den Verkehr unzumutbar
belastet zu werden. Werden Straßen neu
gebaut oder wesentlich geändert, findet
sich die Antwort in der Verkehrslärm-
schutzverordnung. Ist das nicht der Fall,
stellt sich die Frage, wie der Mehrverkehr
und der Lärm in die Abwägung einzustel-
len sind. In dem VGH-Urteil finden sich
wichtige Grundsätze zur Prognose des
Straßenverkehrs und der Verkehrslärm-

immissionen; diese konkreten Vorgaben
erleichtern den planaufstellenden Ge-
meinden die Arbeit. Gemeinden sollten
den Einzelfall aber auch dann genau
untersuchen, wenn der Straßenverkehr
um weniger als 200 Fahrzeugbewegungen
pro Tag zunimmt, damit eine Beeinträch-
tigung der Anlieger ausgeschlossen wer-
den kann. Darauf müssen auch Projekt-
entwickler achten. Der korrekte Umgang
mit den Belangen des Straßenverkehrs ist
wichtig für das Festsetzen wirksamer und
gerichtsfester Bebauungspläne. ahl

Rechtsanwalt 
Dr. Steffen Hochstadt 

von KNH Rechtsanwälte 
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Ein Auftragnehmer kann im
Einzelfall die Leistung verweigern, wenn er
Bedenken mitgeteilt hat und sich zeigt, dass
die vom Bauherrn vorgesehene Ausführung
zu einem erheblichen Leistungsmangel oder
Schaden führen wird.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 2. März 2018, 
Az. 22 U 71/17

Wenn Schaden droht: Auftragnehmer
kann Leistung verweigern
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DER FALL

Ein Bauträger fordert von einem Dachde-
cker eine Überzahlung aus einem gekün-
digten Werkvertrag über Abdichtungsar-
beiten. Die Parteien streiten, ob die Kün-
digung wirksam ist. Insbesondere geht es
darum, ob sich der Dachdecker weigern
durfte, die vorgesehene Abdichtung auf
gefällelosen, nicht gedämmten Balkonen

aufzubringen. Dies hätte laut dem Dach-
decker dazu geführt, dass Wasser ins
Innere der Wohnungen eintritt. Auf seine
Bedenkenanzeige wegen fehlendem Min-
destgefälle ging der Bauherr nicht ein. Er
hat den Dachdecker auch nicht wie gefor-
dert von der Gewährleistung freigestellt.
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DIE FOLGEN

Das OLG verweist den Fall mit Rechtsaus-
führungen an das LG zurück. Wenn der
Auftraggeber (AG) Bedenken des Auftrag-
nehmers (AN) gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B
nicht teilt und auf seiner Anordnung
besteht, muss der AN diese auf Verlangen
ausführen, soweit gesetzliche oder
behördliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen. Im Einzelfall hat er aber das
Recht, die Leistung zu verweigern. Näm-
lich dann, wenn er Bedenken mitgeteilt
hat und ihre Prüfung mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit ergibt,
dass die vorgesehene Ausführungsart zu
einem erheblichen Leistungsmangel oder

nicht geringfügigen Schaden führen wird.
Dem Auftragnehmer ist es nicht zumut-
bar, sehenden Auges die Gefahr erhebli-
cher Bauschäden herbeizuführen. Geht
der AG auf fachlich begründete Bedenken
nicht ein und lehnt es ohne Begründung
ab, den AN von der Gewährleistung für
eine weisungsgemäße Ausführung freizu-
stellen, ist seine Weisung treuwidrig.
Befolgt der AN sie nicht, löst das keinen
Verzug aus. Es verstößt gegen Treu und
Glauben, wenn der AG vom AN verlangt,
durch eigenes Handeln einen so gut wie
sicher voraussehbaren Schaden herbeizu-
führen bzw. zu fördern.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Der Auftragnehmer ist gehalten, den Auf-
traggeber auf Planungsfehler hinzuwei-
sen, um eine Mängelhaftung, eine eigene
Schadenersatzpflicht und ggf. die Gefähr-
dung seines Versicherungsschutzes zu
vermeiden. Ignoriert der AG ordnungsge-
mäß mitgeteilte Bedenken und ordnet er
ohne Haftungsfreistellung gleichwohl die
geplante Ausführung an, die höchstwahr-
scheinlich zu einem gravierenden Mangel
oder Schaden führt, kann dies nach dem

OLG ein Leistungsverweigerungsrecht
begründen. Zu beachten ist jedoch, dass
es sich hier nur um eine Einzelfallent-
scheidung handelt. Stellt der Auftragneh-
mer seine Arbeit ein, bleibt ihm das Risiko,
ob er unter Berücksichtigung der Gesamt-
umstände nach Treu und Glauben tat-
sächlich ein Recht zur Leistungsverweige-
rung hatte. Falls nicht, droht ihm eine
Kündigung durch den Auftraggeber. ahl

Rechtsanwalt 
Behnam Yazdani 
von White & Case 

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Änderungen eines
Grundstücksübertragungsvertrags müssen
auch dann notariell beurkundet werden,
wenn die Änderungsvereinbarung nach der
Auflassung, aber noch vor Eigentums-
umschreibung geschlossen wird.

OLG Stuttgart, Urteil vom 26. September 2017,
Az. 10 U 140/16

Ohne Notar keine Änderungen am
Grundstückskaufvertrag
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DER FALL

Der Kläger verkaufte mit notariellem Bau-
trägerkaufvertrag drei Eigentumswoh-
nungen an den Beklagten. Die Parteien
erklärten im Bauträgerkaufvertrag die
Auflassung und wiesen den Notar an, die
beglaubigte Ausfertigung der Urkunde
erst zu erteilen, wenn ihm die Kaufpreis-
zahlung nachgewiesen wurde. In der
Folge vereinbarten die Parteien eine

Reduzierung des Kaufpreises, beurkunde-
ten diese Änderung aber nicht notariell.
Der Beklagte zahlte anschließend den
reduzierten Kaufpreis. Der Kläger forderte
aber, dass ihm der gesamte ausstehende
Betrag gezahlt wird. Er begründete das
damit, dass die Kaufpreisreduzierung
nicht wirksam vereinbart wurde.
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DIE FOLGEN

In erster Instanz unterlag der Kläger, das
Oberlandesgericht Stuttgart gab ihm aber
Recht. Das Gericht entschied, dass auch
Änderungen und Ergänzungen eines
Grundstücksgeschäfts der notariellen
Form bedürfen. Das gilt dann, wenn die
Auflassung bereits erklärt wurde, der
Notar jedoch die beglaubigte Ausfertigung
erst erteilen soll, wenn ihm die Zahlung
des Kaufpreises nachgewiesen worden ist.

Begründet wurde dies mit dem Schutz-
zweck der notariellen Beurkundung, die
auch bei Änderungen des Grundstücks-
geschäfts gegeben sei. Mit diesem Urteil
weicht das Gericht von der Rechtspre-
chung des BGH ab. Daher ist gegen diese
Entscheidung Revision eingelegt worden.
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WAS IST ZU TUN?

Die notarielle Beurkundung und die
daraus resultierende Urkunde hat zum
einen Beweisfunktion. Zum anderen
schützt sie die Parteien vor übereilten Ent-
scheidungen, die in rechtlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht weitreichend sein
können. Die Entscheidung der Stuttgarter
Richter steht im Widerspruch zur höchst-
richterlichen Rechtsprechung. Laut BGH
können Änderungen formfrei erfolgen, 
die nach der Auflassung, aber vor der
Eigentumsumschreibung vereinbart wer-
den. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie 
der BGH sich in diesem Verfahren positio-
nieren wird. Bis dahin sind Käufer und

Verkäufer gut beraten, wenn sie zunächst
prüfen, ob eine vorgesehene Änderung
oder Ergänzung des Grundstücks-
geschäfts formfrei erfolgen kann. Dies ist
beispielsweise bei unwesentlichen Ände-
rungen der Fall, mit denen unerwartete
Abwicklungsschwierigkeiten des Grund-
stücksgeschäfts behoben werden. Sofern
Bedenken zum Beurkundungserfordernis
bestehen, sollte der Notar aufgesucht wer-
den. Andernfalls besteht das Risiko, dass
eine Änderung des Grundstücksgeschäfts
nichtig ist, weil die notarielle Form nicht
eingehalten wurde. ahl

Rechtsanwalt 
Paul M. Kiss 

von CBH 
Rechtsanwälte 

Quelle: CBH

Maklerrecht. Nimmt ein Makler, der vom
Eigentümer beauftragt ist, vom Wohnungs-
suchenden Geld an, muss der Betrag auf
Miete bzw. Kaution angerechnet oder
zurückgezahlt werden, wenn ein Mietvertrag
zustande kommt.

AG Siegburg, Urteil vom 5. Januar 2018,
Az. 105 C 6/17

Makler des Eigentümers darf Geld
des Mieters nicht behalten
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DER FALL

Ein Wohnungseigentümer beauftragte
einen Makler damit, einen Mietinteres-
senten nachzuweisen. Bei einem Besichti-
gungstermin übergab ein Interessent dem
Makler 1.000 Euro in bar. Welchen Zweck
er mit dieser Zahlung verfolgt hat, ist strei-
tig: Der Mietinteressent behauptet, es
habe sich um eine Reservierungsgebühr
gehandelt und der Betrag habe bei
Zustandekommen des Mietvertrags auf

die Kaution angerechnet werden sollen.
Der Makler sagt, es sei ein Geschenk gewe-
sen, weil er aufgrund der kritischen Ein-
kommensverhältnisse des Mietinteres-
senten einen besonderen Aufwand gehabt
habe. Mietinteressent und Eigentümer
schlossen einen Mietvertrag; die 1.000
Euro wurden nicht auf die Mietkaution
angerechnet. Der Mieter forderte den
Betrag vom Makler zurück.
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DIE FOLGEN

Die Klage hatte Erfolg! Das Gericht musste
nicht entscheiden, warum das Geld
bezahlt wurde, da alle Varianten zu dem-
selben Ergebnis führten. Die 1.000 Euro
wurden nicht mit der Mietkaution ver-
rechnet, damit ist der Zweck, der mit der
Zahlung verfolgt wurde, nicht eingetreten.
Da der Mietvertrag zustande gekommen
ist, hätte der Makler eine Reservierungs-
gebühr an den Mieter zurückzahlen müs-
sen. Mit der Behauptung, das Geld sei ein
Geschenk gewesen, widersprach der Mak-
ler sich selbst, weil er sagte, die Zahlung
sei wegen seines besonderen Aufwands
erfolgt. Eine Zahlung für eine Gegenleis-
tung ist aber kein Geschenk. Sollte es sich
tatsächlich um eine Gegenleistung für

besonderen Aufwand gehandelt haben,
läge ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 des
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsver-
mittlung (WoVermRG) vor. Danach darf
der Makler vom Wohnungssuchenden für
die Vermittlung oder den Nachweis der
Abschlussgelegenheit von Wohnraum-
mietverträgen kein Entgelt fordern, sich
versprechen lassen oder annehmen – es
sei denn, der Makler holt nur wegen des
Vermittlungsvertrags mit dem Wohnungs-
suchenden vom Vermieter den Auftrag
ein, die Wohnung anzubieten. Diese Aus-
nahmeregel scheitert hier aber daran,
dass der Makler zuerst vom Eigentümer
beauftragt worden war.
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WAS IST ZU TUN?

Auch wenn vorliegend alle Sachverhalts-
varianten zum selben Ergebnis geführt
haben: Die Entscheidung zeigt, wie
schnell Streit darüber entstehen kann, was
mündlich über erfolgte Zahlungen
besprochen wurde. Es ist nicht nur wich-
tig, klare Regelungen zu treffen. Diese soll-

ten nach Möglichkeit auch schriftlich fest-
gehalten werden. Bei Vereinbarungen, die
mit einem Wohnungssuchenden ge-
schlossen werden, muss der Makler
immer kritisch prüfen, ob er ein Entgelt
gefordert hat, das möglicherweise gegen
§ 2 Abs. 1 WoVermRG verstößt. ahl
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